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meinden bis zum 20. Oktober 1981 abzuschließen. Sie be
enden ihre Tätigkeit spätestens am 19. Februar 1982.

(2) In Mittel- und Großstädten sind bis zum 25. September 
1981 erforderlichenfalls Stützpunkte des Organisationsbüros 
zu bilden.

(3) Die Anschriften und Öffnungszeiten der Organisations
büros und deren Stützpunkte sind durch die Räte der Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden der Bevölkerung öffentlich be
kanntzugeben. '

(4) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde 
beauftragt einen Mitarbeiter mit der Leitung des Organisa
tionsbüros bzw. Stützpunktes und setzt, soweit es erforder
lich ist, weitere Mitarbeiter im Organisationsbüro und Stütz
punkt ein.

§ 6

(1) Die Städte, Stadtbezirke und Gemeinden sind durch die 
Organisationsbüros bzw. Stützpunkte in Zählbereiche und 
Zählabschnitte einzuteilen. Die Einteilung ist in Mittel- und 
Großstädten bis zum 30. Oktober 1981 und in den übrigen 
Städten und Gemeinden bis zum 20. November 1981 abzu
schließen.

(2) In den Stadtkreisen und Stadtbezirken erfolgt die Ein
teilung in Zählbereiche und Zählabschnitte unter Beachtung 
der Grenzen von Wohnbezirken. In kreisangehörigen Städten 
und in Gemeinden ist die Einteilung in Zählbereiche und 
Zählabschnitte unter Beachtung der Grenzen von Ortsteilen 
vorzunehmen. Darüber hinaus vorgesehene Abgrenzungen 
nach Wohnbezirken können die Räte der Kreise nach Abstim
mung mit der Bezirksstelle der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik vornehmen.

(3) Zählabschnitte sollen unter Berücksichtigung territo
rialer Bedingungen in der Regel 18 bis 22 Wohnungen um
fassen. Bis zu 5 Zählabschnitte bilden in der Regel einen Zähl
bereich.

(4) Für die Zählung der in einem Zählabschnitt zu zählen
den Personen, Haushalte, Wohnungen und Gebäude ist ein 
ehrenamtlicher Zähler verantwortlich. Für die Zählung in 
einem Zählbereich ist ein ehrenamtlicher Zählinstrukteur 
verantwortlich. Er leitet die Zähler seines Zählbereiches an.

(5) Die Organisationsbüros bzw. Stützpunkte haben für 
jeden Zählabschnitt Kontrollbogen aufzustellen. In die Kon- 
trollbogen sind die Anschriften der zu zählenden Gebäude 
und die Wohnungen entsprechend ihrer Lage im Gebäude 
einzeln aufzunehmen.

(6) Für Wohngebäude mit 3 und mehr Wohnungen in 
Städten und Gemeinden mit 2 000 und mehr Einwohnern sind 
die Angaben zur Bauzustandsstufe und zum Rekonstruktions
jahr der Gebäude — ausgehend von- den vorliegenden Ge
bäudedokumentationen gemäß der Verordnung vom 2. März 
1978 über die Ermittlung des Bauzustandes der Wohngebäude 
mit 3 und mehr Wohnungen (GBl. I Nr. 11 S. 133) — in die 
Kontrollbogen zu übernehmen.

(7) Die Aufstellung der ‘Kontrollbogen ist in den Mittel
und Großstädten bis zum 1. Dezember 1981, in den übrigen 
Städten und Gemeinden bis zum 7, Dezember 1981 abzu
schließen.

§7
(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden sind 

verantwortlich, daß die zur Vorbereitung und Durchführung 
der Zählung benötigten ehrenamtlichen Zähler und Zähl
instrukteure in Mittel- und Großstädten bis zum 1. Dezember 
1981 und in den übrigen Städten und Gemeinden bis zum 
7. Dezember 1981 geworben werden. Die Werbung ist in Zu
sammenarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen 
durchzuführen. Für die Tätigkeit als Zählinstrukteur sind

vorrangig Mitarbeiter der staatlichen Organe und Institutio
nen sowie Verwaltungspersonal der Betriebe zu gewinnen.

(2) Die Zähler und Zählinstrukteure erhalten zu ihrer Legi
timation einen Ausweis, der zu stempeln und vom Leiter des 
Organisationsbüros bzw. Stützpunktes zu unterzeichnen ist.

(3) Die Vorbereitung der Zähler und Zählinstrukteure für 
ihre Aufgaben erfolgt in einer Schulung, die von den Leitern 
der Organisationsbüros bzw. Stützpunkte und erforderlichen
falls von weiteren Mitarbeitern der örtlichen Räte durchzu
führen und bis zum 18. Dezember 1981 abzuschließen ist. 
Nachschulungen und Konsultationen sind zu sichern.

§ 8

(1) Die Zähler haben die Aufgabe, die Personen der zu 
ihrem Zählabschnitt gehörenden Haushalte bei der Übergabe 
der Zähllisten über die Bedeutung der Zählung zu unter
richten, den Ausfüllem der Zähllisten ihre Unterstützung 
anzubieten und erforderlichenfalls bei der Ausfüllung zu 
helfen.

(2) Die Zähler geben in der Zeit vom 28. bis 31. Dezember 
1981 die Zähllisten an die Einwohner aus. Die Gebäudeanga
ben werden vom Zähler in Zusammenarbeit mit einer Per
son, die sachkundige Auskunft geben kann (z. B. Hausver
trauensmann, Mitglied der Hausgemeinschaftsleitung, Eigen
tümer), ausgefüllt. Die Organisationsbüros bzw. Stützpunkte 
haben rechtzeitig bekanntzumachen, wie die Bürger gezählt 
werden, die in der vorgenannten Zeit nicht an ihrem stän
digen Wohnsitz anwesend sind.

(3) Die Zähler sammeln die Zähllisten von den Haushalten 
in Verbindung mit einer 1. Überprüfung der Ausfüllung bis 
zum 4. Januar 1982 wieder ein und übergeben bis zum 11. Ja
nuar 1982 die überprüften Zähllisten und ein für den Zähl
abschnitt ermitteltes Schnellergebpis an die Zählinstrukteure.

(4) Die Zählinstrukteure prüfen die von den Zählern ab
gegebenen Zählmaterialien auf Vollzähligkeit sowie auf voll
ständige und widerspruchsfreie Ausfüllung, ermitteln das 
Schnellergebnis für den Zählbereich und bereiten die Zähl
listen für die rechentechnische Bearbeitung vor. Zur Durch
führung dieser Aufgaben, die als Wahrnehmung staatlicher 
Funktionen gemäß § 182 Abs. 1 des Arbeitsgesetzbuches der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 16. Juni 1977 (GBl. I 
Nr. 18 S. 185) gelten, sind die Zählinstrukteure in Abstim
mung mit den Leitern der jeweiligen Organe, Institutionen 
und Betriebe in der Woche vom 11. bis 15. Januar 1982 bis 
zu 2 Arbeitstagen von der Arbeit freizustellen.

(5) Die geprüften und bearbeiteten Zählmaterialien sind 
von den Zählinstrukteuren bis zum 18. Januar 1982 an das 
Organisationsbüro bzw. den Stützpunkt zu übergeben.

§9
(1) Die Zählung der Personen und der von ihnen bewohn

ten Wohnräume in Gemeinschaftseinrichtungen zur Beher
bergung und Betreuung von Personen (Wohnheime, Ein
richtungen der Kinder- und Jugendpflege, des Gesundheits
wesens und der Sozialfürsorge) obliegt den Leitern dieser 
Einrichtungen. Sie können zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
weitere Mitarbeiter einbeziehen.

(2) Die Leiter der Einrichtungen sind durch die Organisa
tionsbüros bzw. Stützpunkte in ihre Aufgaben bis zum 30. No
vember 1981 einzu weisen.

„ (3) Die Ausgabe der Zähllisten an die mit Haupt- bzw. 
Nebenwohnüng in der Einrichtung gemeldeten Personen hat 
durch die Leiter der Einrichtungen ab 1. Dezember 1981 zu 
erfolgen.

(4) Die ausgefüllten Zähllisten sind von den Leitern der 
Einrichtungen einzusammeln, auf Vollzähligkeit sowie auf


